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Der Bürgermeister
Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan (BP) Nr. 1521 – Diepeschrather Weg –
Bekanntmachung des Beschlusses zur Offenlage

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss der Stadt Bergisch Gladbach hat
in seiner Sitzung am 12.09.2017 den folgenden Beschluss gefasst:

I. „Der Planungsausschuss beauftragt die Verwaltung, das Verfahren zur Aufstel-
lung des

Bebauungsplanes Nr. 1521 – Diepeschrather Weg –
auf der Grundlage des überarbeiteten Vorentwurfes und unter Berücksichti-
gung des Beratungsergebnisses fortzusetzen.

II. Gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) ist der

Bebauungsplan Nr. 1521 – Diepeschrather Weg –
mit seiner Begründung und den bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.“

Es ist beabsichtigt, den rückwärtigen Bereich der Bebauung entlang des Diepe-
schrather Weges für eine Einfamilienhausbebauung zu erschließen und damit die
vorhandene Bebauung städtebaulich abzurunden. Zugleich werden Möglichkeiten
der Nachverdichtung im baulichen Bestand entlang des Diepeschrather Weges
geschaffen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst einen Bereich in
Bergisch Gladbach Hand und wird begrenzt durch die Talaue des Mutzbaches im
Norden, die Wohnbebauung der Thüringer Straße im Osten, den Diepeschrather
Weg im Süden sowie eine Gastrasse mit anschließender Waldfläche imWesten. Der
Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nachfolgend abgedruckt.
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Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans findet in der Zeit

vom 25.09. bis 25.10.2017
beim Fachbereich 6 – Stadtplanung im 5. Obergeschoss des Rathauses Bensberg,
Wilhelm-Wagener-Platz, 51429 Bergisch Gladbach statt.

Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch wurde durchgeführt. Die
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes sind in einem Umwelt-
bericht dargelegt. Es liegen bereits folgende Arten umweltbezogener Informationen
vor, die zugleich die Grundlage für den Umweltbericht bilden:

– Fachgutachten zur Versickerungsfähigkeit sowie zum Aufbau des Bodens, zur
Grund- und Schichtenwassersituation/Hydrogeologie einschließlich Grund-
wassermessungen mit Aussagen zu potentiellen Auswirkungen der geplanten
Bebauung und der Straße sowie des geplanten Regenrückhaltebeckens auf den
Grundwasserfluss

– Fachbeiträge zum Artenschutz und zur Umwelt mit Aussagen zu den Schutz-
gütern Wasser, Boden, Altlasten, Flora, Fauna, Artenschutz, Klima, Landschaft-
bild, Erholung, Lärm, Luftschadstoffe, Kulturgüter

– Stellungnahmen zu den Themenbereichen Baumerhalt, benachbarte Schutz-
gebiete (Landschaftsschutz, FFH-Gebiet) sowie geschützte Biotope, Natur-
haushalt und Landschaftsbild, Naherholungsfunktion des Plangebietes und
seiner Umgebung, Grundwasserverhältnisse und die sich daraus ergebenen
Anforderungen an den Straßenbau sowie die Bebauung, Niederschlagswasser-
beseitigung, Abfluss von Oberflächenwasser, Wasserschutzzone, geothermische
Nutzung, Hinweise zur Bodendenkmalpflege, Schutz des Mutterbodens, Arten-
schutzrechtliche Belange

Allgemeine Öffnungszeiten sind vormittags: montags bis freitags von 8:30 bis 12:30
Uhr und nachmittags: montags bis mittwochs 14:00 bis 16:00 Uhr, donnerstags von
14:00 bis 18:00 Uhr.

Während der öffentlichen Auslegung kann sich jedermann schriftlich oder zu Pro-
tokoll zu den Planungsabsichten äußern. Schriftliche Anregungen richten Sie bitte
an die Stadtverwaltung, Fachbereich 6 – Stadtplanung, 51439 Bergisch Gladbach.

Hinweise
Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht fristgemäß ab-
gegeben werden, können bei der Beschlussfassung über die Satzung unberücksich-
tigt bleiben. Über die Berücksichtigung von Anregungen entscheidet der Rat der
Stadt.

Zur Beteiligung an der Bauleitplanung lade ich Sie herzlich ein.

Bergisch Gladbach, 13.09.2017 ____________________
Lutz Urbach

Der Bürgermeister

W a h l b e k a n n t m a c h u n g

1. Am 24. September 2017 findet die

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag
statt.
Zur gleichen Zeit findet in der Stadt Bergisch Gladbach die

Wahl zum Landrat/zur Landrätin des Rheinisch-Bergischen Kreises
statt.

Die Wahlen dauern von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Stadt Bergisch Gladbach ist in 73 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom
21. August bis 03. September 2017 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk
und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahl-
tag um 14:00 Uhr im städtischen Schulgebäude der Realschule Im Kleefeld 19,
51467 Bergisch Gladbach zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte/jede Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder
Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler/jede Wählerin erhält bei
Betreten des Wahlraums folgende Stimmzettel ausgehändigt:

3.1 Für die Bundestagswahl erhält er/sie einen weißen Stimmzettel.

Jeder Wähler/jede Wählerin hat für die Bundestagswahl eine Erststimme und eine
Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber/in-
nen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers/jeder
Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen
der ersten fünf Bewerber/innen der zugelassenen Landeslisten und links von der
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der/Die Wähler/in gibt

Seine/ihre Erststimme in der Weise ab,
dass er/sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welchem Bewerber/welcher Bewerberin sie gelten soll,

und seine/ihre Zweitstimme in der Weise ab,
dass er/sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

3.2 Für die Wahl zum Landrat/zur Landrätin erhält er/sie einen gelben Stimm-
zettel.

Jeder Wähler/jede Wählerin hat für die Wahl zum Landrat/zur Landrätin eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Kandidaten für
das Amt des Landrates/der Landrätin im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Der/Die Wähler/in gibt

Seine/ihre Stimme in der Weise ab,
dass er/sie auf dem Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber/wel-
cher Bewerberin sie gelten soll.

Die Stimmzettel müssen von dem/der Wähler/in in einer Wahlkabine des Wahlrau-
mes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise ge-
faltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine
darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich.
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis,
in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde jeweils
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten,
dass er dort spätestens amWahltage bis 18:00 Uhr für die Bundestagswahl und bis
16:00 Uhr für die Landratswahl eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der ange-
gebenen Stelle abgegeben werden. Der/Die Wahlbrief/e können auch im Wahlbüro
der Stadt Bergisch Gladbach, Scheidtbachstraße 23, 51469 Bergisch Gladbach ab-
gegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte/jede Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal
und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).Wer unbefugt
wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Bergisch Gladbach, gez. 25.08.2017

Lutz Urbach
Bürgermeister

Der Bürgermeister
Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan (BP) Nr. 2441 – Mischgebiet Kradepohl –
Bekanntmachung des Beschlusses zur Offenlage

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss der Stadt Bergisch Gladbach hat
in seiner Sitzung am 12.09.2017 den folgenden Beschluss gefasst:

I. „Der Planungsausschuss beauftragt die Verwaltung, das Verfahren zur Aufstel-
lung des

Bebauungsplanes Nr. 2441 – Mischgebiet Kradepohl –
unter Berücksichtigung des Beratungsergebnisses fortzusetzen.

II. Gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) ist der

Bebauungsplan Nr. 2441 – Mischgebiet Kradepohl –
mit seiner Begründung und den bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.“

Es ist beabsichtigt, den bestehenden Gewerbebetrieb im Nordwesten des Plange-
bietes planungsrechtlich zu sichern und durch eine weitere gewerbliche Nutzung
sowie durch eine Wohnnutzung zu ergänzen. Das Konzept einer Mischnutzung aus
Wohnen und Gewerbe, welches bereits auf dem östlich angrenzenden, ehemaligen
Wachendorff-Gelände verfolgt wurde, wird somit im neuen Plangebiet fortgeführt.
Zudem soll die am nördlichen Plangebietsrand bestehende Grünstruktur mit Ver-
netzungsfunktion erhalten und gesichert werden.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst einen Bereich in
Bergisch Gladbach Gronau und wird begrenzt durch die rückwärtigen Grund-
stücksgrenzen der Wohnbebauung am „Schlodderdicher Weg“ im Westen sowie
der „Schluchterheide“ im Norden, das ehemalige „Wachendorff-Gelände“ im
Osten und vorhandene Gewerbegrundstücke (Einzelhandel, Veranstaltungsstätte
„Saal 2000“) im Süden. Der Geltungsbereich umfasst zudem die notwendige Er-
schließung, die bis zu der Straße „Am Dännekamp“ reicht. Der Geltungsbereich
des Bebauungsplans ist nachfolgend abgedruckt.

© Copyright: Rheinisch-Bergischer Kreis – Katasteramt –

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans findet in der Zeit

vom 25.09. bis 25.10.2017
beim Fachbereich 6 – Stadtplanung im 5. Obergeschoss des Rathauses Bensberg,
Wilhelm-Wagener-Platz, 51429 Bergisch Gladbach statt.

Allgemeine Öffnungszeiten sind vormittags: montags bis freitags von 8:30 bis 12:30
Uhr und nachmittags: montags bis mittwochs 14:00 bis 16:00 Uhr, donnerstags von
14:00 bis 18:00 Uhr.

Während der öffentlichen Auslegung kann sich jedermann schriftlich oder zu Pro-
tokoll zu den Planungsabsichten äußern. Schriftliche Anregungen richten Sie bitte
an die Stadtverwaltung, Fachbereich 6 – Stadtplanung, 51439 Bergisch Gladbach.

Hinweise
Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht fristgemäß ab-
gegeben werden, können bei der Beschlussfassung über die Satzung unberücksich-
tigt bleiben. Über die Berücksichtigung von Anregungen entscheidet der Rat der
Stadt.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ohne Umweltbe-
richt nach § 2 a BauGB durchgeführt.

Zur Beteiligung an der Bauleitplanung lade ich Sie herzlich ein.

Bergisch Gladbach, 13.09.2017 ____________________
Lutz Urbach
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